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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

BERLIN BREMST BRÜSSEL: Die Bundesregierung macht ernst beim Bürokratieabbau. Der AI Act soll verschoben werden, die Umsetzung des Data Act wird verschlankt — doch ganz so leicht läuft es in Brüssel nicht. Wir kennen die Details. 
Aufschub: Die Bundesregierung hat Brüssel in einem Brief, abgeschickt vom Digitalministerium, aufgefordert, Teile des AI Acts um ein Jahr zu verschieben. Tom Schmidtgen liegt das Schreiben vor (hier). 
Konkret plädiert das Papier für eine „einjährige Verlängerung der Fristen für beide Hochrisiko-Bereiche (Annex 1 und Annex 3) durch Änderung von Artikel 113 des AI Act, um KI-Anbietern ausreichend Zeit für die praktische Anwendung der europäischen Standards zu geben“. 
Als Hochrisiko-KI-Systeme gelten solche, die ein Risiko für die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte von Menschen darstellen können. 
Recap: Eigentlich sollten die zum AI Act gehörenden Vorschriften im August 2026 in Kraft treten. Industrieverbände hatten darauf gedrängt, den Termin zu verschieben, da nötige technische Standards noch nicht – wie eigentlich geplant – vorliegen. Mehr zu dem Brief finden Sie hier. 
Die Industrie lobt den Schritt. „Gerade für den mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbau sind die Anforderungen des AI Acts zum Teil schwierig, kurzfristig umzusetzen“, sagte Guido Reimann, stellvertretender Geschäftsführer VDMA Software und Digitalisierung, zu Thorsten Mumme. 
Auch die Umsetzung des Data Acts dürfte der Industrie gefallen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch den Entwurf des geplanten Durchführungsgesetzes, wie Frida Preuß berichtet. 
Das ist neu: Im Vergleich zum Referentenentwurfvon Februar (also noch zu Ampel-Zeiten) hat das Kabinett unter anderem die Strafzahlungen bei Verstößen gegen den Data Act noch einmal deutlich gesenkt. Wie stark die Strafen gesenkt wurden, lesen Sie hier. 
Wie Wildberger die Bürokratie weiter eindämmen will, wird er heute in Frankfurt erklären. Unter dem Motto „Ist Deregulierung ernst gemeint?“ diskutiert der Digitalminister auf der Deregulierungskonferenz. 
Auf dem Podium: Michael Hager, Kabinettchef des Entbürokratisierungs-Kommissars der EU Valdis Dombrovskis, Reinhard Göhner, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates sowie Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. 
Ankündigung: Man werde Europas Unternehmen wieder Luft zum Atmen geben, sagte Hager im Vorfeld zu unserem Kollegen Louis Polczynski. Dann sei Europa wieder konkurrenzfähig in der Datenwirtschaft, auch gegenüber China und den USA. 
Harte Arbeit: Wildberger sagte gestern bei der Vorstellung der Hightech-Agenda, man müsse „auch die Bürokratiekosten runter kriegen“. Das Ganze sei ein „echt mühsamer Prozess“. 
Eine Kostprobe, wie mühsam es sein kann, gab es vor einigen Wochen, als das EU-Parlament die Vereinfachung der Lieferkettenrichtlinie ablehnte (O-Ton Merz: „Inakzeptabel“). Hager geht dennoch davon aus, dass der Vorgang im kommenden Monat „höchstens mit kleineren Änderungen“ beschlossen werden wird. 
GEGEN DEREGULIERUNGEN IM CHEMIEOMNIBUS wehren sich wiederum die EU-Mitgliedstaaten. Das geht aus einem Dokument hervor, das unserem Kollegen Jakob Weizmann vorliegt (hier). 
Was die Hauptstädte nicht wollen: Änderungen der Vorschriften zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien (CLP), Kosmetika und Düngemitteln werden demnach abgelehnt. 
Vorgeschichte: Im Rahmen ihrer Vereinfachungsbemühungen hatte die Kommission im Juli vorgeschlagen, das automatische Verbot von krebserzeugenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffen (CMR-Stoffen) in Kosmetika aufzuheben, sofern sie nicht zum Verzehr bestimmt sind. 
Das Arbeitsgremium des Rates der EU für Vereinfachung berät heute über die Änderungen. Weitere Details lesen Sie hier.
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